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Hamburger Fußball-Verband:
Werner B r a n d  (Bokholt-Hanredder), Sigrid 
H a n s e n  (Hamburg), Heinz L a s s a u  (Hamburg).

Hessischer Fußball-Verband:
Karl-Hermann S a u e r  (Haiger).

Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern:
Hans-Georg S a l b r e c h t  (Stralsund).

Niedersächsischer Fußballverband:
Hans-Werner K n a a k  (Lauenbrück), Wolfgang 
M e l c h e r t  (Helmstedt).

DFB-PRÄSIDIUM

Ehrungen

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes 
verlieh die DFB-Verdienstnadel an:

Berliner Fußball-Verband:
Martin G ü n t h e r  (Berlin), Andreas P r e t z s c h 
(Berlin).

Der Deutsche Fußball-Bund trauert um den 
ehemaligen Nationalspieler

Erwin Waldner
(Neckarhausen)

der am 18. April 2015 im Alter von 82 Jahren 
verstorben ist.

Erwin Waldner bestritt in der Zeit zwischen 
1954 und 1958 insgesamt 13 Länderspiele 
und erzielte zwei Tore.

Von 1952 bis 1960 trug er das Trikot des 
VfB Stuttgart, gewann 1954 und 1958 
jeweils den DFB-Pokal mit den Schwaben, 
für die er insgesamt 214 Spiele in der da
maligen Oberliga Süd bestritt und dabei  
85 Treffer erzielte.

Als einer der ersten deutschen Spieler 
wechselte der technisch versierte Stürmer 
ins Ausland und spielte für den FC Zürich 
und den italienischen Klub SPAL Ferrara, 
bevor er 1963 wieder nach Stuttgart zu-
rückkehrte. Für den VfB kamen weitere 63 
Bundesliga-Begegnungen mit zwölf Toren 
dazu, in denen er großen Anteil am erfolg
reichen Abschneiden der Schwaben in der 
neu gegründeten Liga hatte.

Mit der Familie trauern wird um einen stets 
fairen und sympathischen Sportler, dem wir 
ein ehrendes Andenken bewahren werden.

Deutscher Fußball-Bund

	Wolfgang Niersbach	 Helmut Sandrock 
	 Präsident	 Generalsekretär

Der Deutsche Fußball-Bund trauert um

Heino Kleiminger
(Rostock)

der am 16. April 2015 im Alter von 76 Jahren 
verstorben ist.

Heino Kleiminger bestritt in den Jahren 1963 
und 1964 vier Spiele für die damalige Aus-
wahl des Deutschen Fußball-Verbandes der 
DDR, in denen er fünf Tore erzielte. Alle vier 
Begegnungen waren Vorbereitungsspiele 
der DDR-Olympiaauswahl. Wegen einer Ver-
letzung konnte Kleiminger das Olympia-
Turnier 1964, bei dem die DDR-Mannschaft 
Bronze gewann, nicht mitspielen.

Der gebürtige Wismarer wechselte bereits 
1956 mit 17 Jahren von Motor Wismar zum 
DDR-Oberliga-Klub SC Empor Rostock, dem 
späteren F. C. Hansa Rostock. In 186 Ober
liga-Spielen wurde er meistens als Halb
stürmer eingesetzt und erzielte insgesamt 
62 Treffer. Als technisch versierter Spieler 
hatte er großen Anteil an den Rostocker 
Erfolgen mit vier Vize-Meisterschaften und 
drei Teilnahmen am FDGB-Pokalfinale.

Wir werden uns immer dankbar und mit 
hoher Achtung eines Mannes erinnern, der 
über viele Jahre hinweg dem Fußball wert-
volle Impulse gegeben hat.

Deutscher Fußball-Bund

	Wolfgang Niersbach	 Helmut Sandrock 
	 Präsident	 Generalsekretär
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Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 15. Mai 
2015 in Frankfurt/Main den amtierenden DFB-
Vizepräsidenten für Sozial- und Gesellschafts
politik, Eugen G e h l e n b o r g  (Garrel), zum Ers-
ten Vorsitzenden und Goetz E i l e r s  (Darmstadt) 
zum Zweiten Vorsitzenden des Vereins „Freunde 
der Nationalmannschaft“ berufen.

Neufassung der Anti-Doping-Richtlinien

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 15. Mai 
2015 in Frankfurt/Main gemäß § 34 Absatz 4, 
erster Spiegelstrich der DFB-Satzung die Anti-
Doping-Richtlinien wie folgt neu gefasst:

Anti-Doping-Richtlinien

Präambel

Der DFB bekennt sich zum Dopingverbot, um die 
Spieler und Spielerinnen vor Gesundheitsschäden 
zu bewahren und die Fairness im sportlichen 
Wettbewerb zu erhalten.

Deshalb werden, auch zur Sicherung der Glaub-
würdigkeit des Fußballsports, Dopingkontrollen 
durchgeführt und die nachstehenden Bestimmun-
gen erlassen.

Der Ausdruck „Spieler“ gilt in diesem Reglement 
gleichermaßen für Spieler und Spielerinnen.

Die Bestimmungen für Vereine gelten für Tochter-
gesellschaften entsprechend.

§ 1

Doping

1.	 Doping ist verboten. Als Doping gilt der Ver-
stoß gegen eine oder mehrere Anti-Doping-
Vorschriften gemäß Nr. 2.

2.	 Als Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften 
gilt insbesondere:

a)	 Das Vorhandensein einer verbotenen Sub-
stanz, ihrer Metaboliten oder Marker in der 
Probe eines Spielers.

aa)	 Es ist Aufgabe jedes Spielers, sich zu 
vergewissern, dass keine verbotenen 
Substanzen in seinen Körper gelangen. 
Die Spieler sind verantwortlich für ver-
botene Substanzen, deren Metaboliten 
oder Marker, die sich in ihren Proben 
befinden. Dementsprechend muss eine 
Absicht, ein Verschulden, eine Fahrläs-
sigkeit oder eine bewusste Anwendung 
durch den Spieler nicht nachgewiesen 
werden, damit ein Verstoß gegen Anti-
Doping-Vorschriften vorliegt.

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen:
Gerhard M a u s e  (Hallenberg-Liesen).

Berufungen 

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 15. Mai 
2015 in Frankfurt/Main gemäß § 34 der DFB-
Satzung den neuen Präsidenten des Württem
bergischen Fußballverbandes, Matthias S c h ö c k 
(Hildrizhausen), in den DFB-Vorstand berufen. Er tritt 
die Nachfolge von Herbert R ö s c h  (Ostfildern) an.

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 15. Mai 
2015 in Frankfurt/Main gemäß § 34 der DFB-
Satzung für den als DFL-Geschäftsführer zum  
30. Juni 2015 ausscheidenden Andreas R e t t i g 
(Frankfurt/Main) als Vertreter des Ligaverbandes 
Andreas N a g e l  (Frankfurt/Main) in den DFB- 
Spielausschuss, den DFB-Schiedsrichter-Ausschuss 
und den Lehrstab Trainer-Ausbildung berufen.  
In die DFB-Kommission Prävention & Sicherheit & 
Fußballkultur rückt für Andreas R e t t i g  Birger  
N a ß  (Offenbach) nach.

Der Deutsche Fußball-Bund trauert um

Rolf Seekamp
(Bremen)

der am 29. April 2015 im Alter von 93 Jahren 
verstorben ist.

Als die Bundesliga im August 1963 ihren 
Spielbetrieb aufnahm, leitete Rolf Seekamp 
die Begegnung zwischen Hertha BSC und 
dem 1. FC Nürnberg. Bereits ein Jahr zuvor 
war er Schiedsrichter des DFB-Pokalfinales 
zwischen dem 1. FC Nürnberg und Fortuna 
Düsseldorf. Insgesamt war er von 1963 bis 
1968 bei 26 Bundesligaspielen als Unpar
teiischer im Einsatz.

Viele Jahrzehnte diente Rolf Seekamp dem 
Fußball mit seiner großen Erfahrung vor 
allem in Schiedsrichter-Gremien des Bremer 
Fußball-Verbandes. Der Kreis-Schiedsrichter-
Ausschuss Bremen-Nord ernannte ihn für 
seine großen Verdienste zum Ehrenvorsit-
zenden.

Der Deutsche Fußball-Bund wird Rolf See-
kamp nicht vergessen und ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Deutscher Fußball-Bund

	Wolfgang Niersbach	 Helmut Sandrock 
	 Präsident	 Generalsekretär
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	 Doping-Bestimmungen der Abgabe bzw. 
der Probeentnahme zu unterziehen, ein 
Fernbleiben von der Probeentnahme ohne 
zwingenden Grund oder eine anderweitige 
Umgehung der Probeentnahme.

d)	 Der Verstoß gegen die Anforderungen hin-
sichtlich der Verfügbarkeit des Spielers  
für Dopingkontrollen außerhalb von Wett-
bewerbsspielen, einschließlich der Unter-
lassung, Angaben zum Aufenthaltsort zu 
liefern sowie verpasste Kontrollen, die auf-
grund von zumutbaren Regeln angekün-
digt werden. Jede Kombination von drei 
versäumten Kontrollen und/oder Verstö-
ßen gegen die Meldepflicht, die innerhalb 
eines 12-Monatszeitraums erfolgt, stellt 
einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Vor-
schriften dar.

e)	 Die Manipulation eines Teils des Doping-
kontrollverfahrens oder der Versuch einer 
Manipulation.

f)	 Der Besitz von verbotenen Substanzen und 
Methoden.

aa)	 Der Besitz von Substanzen oder die 
Anwendung von Methoden, die im 
Wettbewerb verboten sind, durch 
einen Spieler bzw. — außerhalb von 
Wettbewerben — der Besitz von Sub
stanzen oder die Anwendung von Me-
thoden, die außerhalb von Wettbewer-
ben verboten sind, durch einen Spie-
ler, es sei denn, der Spieler belegt, 
dass der Besitz einen therapeutischen 
Zweck hat, für den eine Ausnahme
genehmigung gemäß den WADA-/ 
NADA-Vorschriften erteilt wurde, oder 
er bringt eine andere annehmbare 
Rechtfertigung vor.

bb)	 Der Besitz von Substanzen oder die 
Anwendung von Methoden, die im 
Wettbewerb verboten sind, durch eine 
Betreuungsperson bzw. — außerhalb 
von Wettbewerben — Besitz von Sub
stanzen oder Methoden, die außer-
halb von Wettbewerben verboten 
sind, durch eine Betreuungsperson, es 
sei denn, die Betreuungsperson belegt, 
dass der Besitz einen therapeutischen 
Zweck hat, für den eine Ausnahmege-
nehmigung für einen Spieler gemäß 
den WADA-/NADA-Vorschriften erteilt 
wurde oder sie bringt eine andere 
annehmbare Rechtfertigung vor.

g)	 Der Handel oder versuchte Handel mit 
verbotenen Substanzen oder verbotenen 
Methoden.

bb)	 Die beiden nachstehenden Sachver
halte stellen einen ausreichenden 
Nachweis eines Verstoßes gegen Anti-
Doping-Vorschriften dar:

	 Das Vorhandensein einer verbotenen 
Substanz, ihrer Metaboliten oder Mar- 
ker in der A-Probe eines Spielers, 
wenn der Spieler auf die Analyse der 
B-Probe verzichtet und die B-Probe 
nicht analysiert wird; oder die Bestäti
gung des Vorhandenseins der verbote
nen Substanz oder ihrer Metaboliten 
oder Marker in der A-Probe des Spie-
lers anhand der Analyse der B-Probe.

cc)	 Mit Ausnahme von Substanzen, für 
die in der Dopingliste eigens quanti
tative Grenzwerte aufgeführt sind, 
begründet das Vorhandensein einer 
verbotenen Substanz, ihrer Meta
boliten oder Marker in der Probe eines 
Spielers — unabhängig von ihrer 
Menge — einen Verstoß gegen Anti-
Doping-Vorschriften.

dd)	 Als Ausnahme zu Nr. 2., Buchstabe a) 
können in der Dopingliste spezielle 
Kriterien für die Evaluation von verbo-
tenen Substanzen festgelegt werden, 
die auch endogen produziert werden 
können.

b)	 Die Anwendung oder versuchte Anwen-
dung einer verbotenen Substanz oder einer 
verbotenen Methode durch einen Spieler.

aa)	 Es ist Aufgabe jedes Spielers, sich zu 
vergewissern, dass keine verbotenen 
Substanzen in seinen Körper gelan
gen. Dementsprechend ist es nicht 
erforderlich, dass eine Absicht, ein 
Verschulden, eine Fahrlässigkeit oder 
eine bewusste Anwendung durch den 
Spieler nachgewiesen wird, damit ein 
Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschrif-
ten wegen der Anwendung einer verbo-
tenen Substanz oder Methode vorliegt.

bb)	 Es ist nicht entscheidend, ob die An-
wendung oder versuchte Anwendung 
einer verbotenen Substanz oder Me-
thode leistungssteigernd wirkt oder 
nicht. Ein Verstoß gegen Anti-Do-
ping-Vorschriften liegt vor, wenn eine 
verbotene Substanz oder eine verbo-
tene Methode verwendet wurde oder 
ein diesbezüglicher Versuch erfolgte.

c)	 Die Weigerung oder das Versäumnis, sich 
nach entsprechender Benachrichtigung 
gemäß den Anti-Doping-Richtlinien des 
DFB oder anderer anwendbarer Anti-
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	 Voraus schriftlich über die Sperre oder 
Sanktionierung des Trainers oder Betreu-
ers und die möglichen Konsequenzen eines 
verbotenen Umgangs informiert haben, 
und es muss dem Spieler oder der anderen 
Person möglich sein, den Umgang ange-
messen zu vermeiden.

	 Der Spieler oder die andere Person muss 
beweisen, dass der Umgang mit dem in  
aa) und bb) beschriebenen Trainer oder 
Betreuer nicht in beruflicher oder sport
licher Funktion erfolgt.

	 Der DFB ist verpflichtet, seine Erkenntnis 
über Trainer und Betreuer, die den in  
aa), bb) oder cc) genannten Kriterien 
entsprechen, an die NADA weiterzugeben, 
die ihrerseits die WADA in Kenntnis setzt.

3.	 Verbotene Substanzen und Methoden

	 Verboten sind alle Substanzen und Methoden, 
die in der Dopingliste aufgeführt sind, die von 
der WADA periodisch herausgegeben wird und 
diesen Richtlinien als Anhang A beigefügt ist. 
Die jeweils gültige Dopingliste ist auf der 
Website der WADA unter www.wada-ama.org 
einzusehen. Die NADA teilt den Vereinen 
rechtzeitig per Rundschreiben alle an der 
Dopingliste vorgenommenen Änderungen mit.

	 Die von der WADA erstellte Liste von verbo
tenen Substanzen und Methoden sowie die 
Einordnung der Substanzen in bestimmte 
Kategorien im Rahmen der Dopingliste sind 
verbindlich und können nicht von einem Spie-
ler oder einer anderen Person mit der Begrün-
dung angefochten werden, dass es sich bei  
der Substanz bzw. der Methode nicht um ein 
Maskierungsmittel handelt oder dass die Sub-
stanz bzw. die Methode nicht das Potenzial 
hat, die Leistung zu steigern, dass sie kein 
Gesundheitsrisiko darstellt oder dass sie nicht 
gegen den Sportsgeist verstößt.

	 Alle verbotenen Substanzen gelten als „spezi-
fische Substanzen“, mit Ausnahme von Sub
stanzen, die zu den Anabolika und Hormonen 
gehören, und den Stimulanzien, Hormonanta-
gonisten und Modulatoren, die als solche in 
der Dopingliste aufgeführt sind. Verbotene 
Methoden gelten nicht als spezifische Sub
stanzen.

4.	 Ausnahmebewilligung zu therapeutischen 
Zwecken [TUE]

	 Spielern mit nachgewiesenen Krankheiten, die 
die Verwendung einer in der Verbotsliste ver-
botenen Substanz oder Methode erfordern, 
kann eine Ausnahmebewilligung zu therapeu-
tischen Zwecken [TUE] erteilt werden.

h)	 Die Verabreichung oder versuchte Verab-
reichung im Wettbewerb von verbotenen 
Substanzen oder die Anwendung von 
Methoden an Spielern oder, außerhalb von 
Wettbewerben, die Verabreichung oder 
versuchte Verabreichung von Substanzen 
oder die Anwendung von Methoden, die 
außerhalb von Wettbewerben verboten 
sind, an Spielern.

i)	 Die Beihilfe, Unterstützung, Anleitung, 
Anstiftung, Verschleierung oder sonstige 
vorsätzliche Tatbeteiligung im Zusammen-
hang mit einem Verstoß oder einem ver-
suchten Verstoß gegen Anti-Doping-Vor-
schriften oder einem Verstoß gegen § 8f 
Nr. 1. der DFB-Rechts- und Verfahrens
ordnung bzw. einer entsprechenden Be-
stimmung eines DFB-Mitgliedsverbandes 
(Teilnahmeverbot während einer Sperre) 
durch eine andere Person.

j)	 Der Umgang eines Spielers, Trainers, Be- 
treuers, Offiziellen oder einer anderen 
Person, der bzw. die an die Anti-Doping-
Bestimmungen des DFB gebunden ist, in 
beruflicher oder sportlicher Funktion mit 
einem Trainer oder Betreuer,

aa)	 der an die Anti-Doping-Regelwerke 
eines Fußball-Verbandes oder einer 
Anti-Doping-Organisation gebunden 
ist und gesperrt ist oder;

bb)	 der nicht an die Anti-Doping-Regel-
werke eines Fußball-Verbandes oder 
einer Anti-Doping-Organisation ge-
bunden ist und der nicht auf Grund 
eines Ergebnismanagement- und Dis-
ziplinarverfahrens gesperrt wurde, 
jedoch dem in einem Straf-, Disziplinar- 
oder standesrechtlichen Verfahren 
ein Verhalten nachgewiesen oder der 
für ein solches Verhalten verurteilt 
wurde, das einen Verstoß gegen Anti-
Doping-Bestimmungen dargestellt 
hätte, soweit diese Anti-Doping-Be-
stimmungen zur Anwendung gelangt 
wären.

	 Die Dauer des Umgangsverbots ent-
spricht der im Straf-, Disziplinar- oder 
im standesrechtlichen Verfahren fest-
gelegten Strafe, beträgt mindestens 
jedoch sechs Jahre ab dem Zeitpunkt 
der Entscheidung oder;

cc)	 der als Stroh- oder Mittelsmann für 
eine in aa) oder bb) beschriebene 
Person tätig wird.

	 Der DFB, die NADA oder die WADA muss 
den Spieler oder die andere Person im
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Folgende Beweisregeln sind in Dopingfällen 
anwendbar:

	 Analyseverfahren oder Entscheidungs-
grenzen, die nach Beratung innerhalb der 
relevanten wissenschaftlichen Gemein-
schaft von der WADA genehmigt wurden 
und die Gegenstand einer Prüfung durch 
unabhängige Gutachter (Peer Review) 
waren, gelten als wissenschaftlich valide.

	 Ein Spieler oder die andere Person, der 
bzw. die die Vermutung der wissenschaft
lichen Validität widerlegen möchte, muss 
zunächst die WADA und die NADA über die 
Anfechtung und ihre Grundlage in Kenntnis 
setzen.

	 Es wird davon ausgegangen, dass WADA-
akkreditierte oder auf eine andere Weise 
von der WADA genehmigte Labors die Ana-
lysen sowie die Aufbewahrung der Proben 
entsprechend dem Internationalen Stan-
dard der WADA für Labors durchgeführt 
haben. Der Spieler oder eine andere Person 
kann diese Vermutung widerlegen, indem 
er bzw. sie eine Abweichung vom Interna
tionalen Standard für Labors nachweist, 
die nach vernünftigem Ermessen einen 
positiven Befund verursacht haben könnte.

	 Widerlegt ein Spieler oder eine andere Per-
son die oben genannte Annahme, indem er 
bzw. sie nachweist, dass eine Abweichung 
vom Internationalen Standard für Labors 
vorlag, die nach vernünftigem Ermessen 
den positiven Befund verursacht haben 
könnte, muss der DFB gegebenenfalls un-
ter Hinzuziehung der NADA beweisen, dass 
diese Abweichung nicht Ursache des posi
tiven Befunds war.

c)	 Abweichungen vom Internationalen Stan-
dard für Dopingkontrollen, die nicht die 
Ursache für einen positiven Befund oder 
für andere Verstöße gegen Anti-Doping-
Vorschriften darstellen, haben keinen Ein-
fluss auf die Gültigkeit der Analyseer
gebnisse. Erbringt der Spieler oder eine 
andere Person den Nachweis, dass eine 
Abweichung von den Bestimmungen des 
Internationalen Standards für Kontrollen 
erfolgt ist, die nach vernünftigem Ermes-
sen den positiven Befund oder einen ande-
ren Verstoß gegen die Anti-Doping-Vor-
schriften verursacht haben könnte, so geht 
die Beweislast auf den DFB bzw. die NADA 
über, der/die nachweisen muss, dass die 
Abweichung nicht die Ursache für den posi-
tiven Befund war bzw. worin der tatsäch
liche Grund für den Verstoß gegen die 
Anti-Doping-Vorschriften bestand.

	 Das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, 
ihrer Metaboliten oder Marker, die Anwendung 
oder versuchte Anwendung einer verbotenen 
Substanz oder Methode, der Besitz einer ver-
botenen Substanz oder Methode oder die 
Verabreichung oder versuchte Verabreichung 
einer verbotenen Substanz oder Methode 
stellt dann keinen Verstoß gegen die Anti-
Doping-Vorschriften dar, wenn sie in Überein-
stimmung mit den Bestimmungen für eine 
gültige TUE erfolgte und diese nach dem Inter-
nationalen Standard für Medizinische Ausnah-
megenehmigungen und/oder dem Standard 
für Medizinische Ausnahmegenehmigungen 
der NADA ausgestellt wurde.

	 Die NADA ist für die Erteilung einer TUE für 
Spieler im nationalen Spielbetrieb zuständig.

	 Innerhalb von 21 Tagen ab dem Erhalt einer 
ablehnenden Entscheidung der erteilenden 
Institution kann ein Spieler Berufung gegen 
diese Entscheidung bei der WADA einlegen. 
Diese Berufung bewirkt keine einstweilige 
Aufhebung der Entscheidung der befindenden 
Organisation.

	 Ein Spieler kann gegen eine ablehnende Ent-
scheidung der WADA in Übereinstimmung mit 
dem WADA-Code Berufung beim CAS einlegen.

	 Die WADA kann eine Ausnahmebewilligung zu 
therapeutischen Zwecken während ihrer ge-
samten Gültigkeitsdauer auf eigene Initiative 
überprüfen. Die Überprüfung der WADA muss 
nach spätestens 30 Tagen abgeschlossen sein. 
Wird eine Ausnahmegenehmigung zu thera-
peutischen Zwecken aufgehoben, so gilt diese 
Aufhebung nicht rückwirkend.

	 Näheres regelt der Standard für Medizinische 
Ausnahmegenehmigungen der NADA.

5.	 Beweislast und Beweisstandards

a)	 Der DFB muss nachweisen, dass gegen eine 
Anti-Doping-Vorschrift verstoßen wurde.

	 Das Beweismaß liegt in jedem Fall über der 
bloßen Wahrscheinlichkeit, jedoch unter 
dem strikten Beweis.

	 Liegt die Beweislast bei dem Spieler oder 
der anderen Person, dem bzw. der ein 
Verstoß gegen Anti-Doping-Vorschriften 
vorgeworfen wird, genügt für den entspre-
chenden Beweis bereits bloße Wahrschein-
lichkeit, ausgenommen in den Fällen, die in 
§ 8c Nr. 1. der DFB-Rechts- und Verfahrens
ordnung geregelt sind und bei denen ein 
höheres Beweismaß zu erfüllen ist.

b)	 Im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen 
Anti-Doping-Vorschriften kann der Sachver-
halt mit allen verlässlichen Mitteln, einschließ-
lich Geständnissen, festgestellt werden. 
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(persönliche Verantwortung). Die NADA legt in 
Abstimmung mit der Anti-Doping-Kommission 
des DFB den Kreis der Spieler des Nationalen 
Testpools fest.

2.	 Die Vereine, die den Trainingskontrollen unter-
liegen, sind verpflichtet, der NADA jeweils 
wöchentlich Ort und Zeit sämtlicher Trainings-
maßnahmen zur Verfügung zu stellen. Darüber 
hinaus tragen sie dafür Sorge, dass der NADA 
in der spielfreien Zeit Ort und Zeit von Freund-
schaftsspielen und Trainingslagern unverzüg-
lich nach deren Festsetzung zur Verfügung 
gestellt werden. Die Vereine tragen dafür 
Sorge, dass der NADA die Abwesenheit von 
Spielern von den angegebenen Trainingsmaß-
nahmen mit Begründung sowie deren Erreich-
barkeit mitgeteilt werden.

§ 5

Dopingkontrollen

1.	 Dopingkontrollen können bei allen Bundesspie-
len, insbesondere bei Meisterschaftsspielen 
der Lizenzligen, der 3. Liga, der Frauen-Bundes
liga, der A- und der B-Junioren-Bundesligen 
sowie bei Spielen um den DFB-Vereinspokal 
und den Supercup durchgeführt werden [Wett-
kampfkontrollen]. Dopingkontrollen sollen bei 
den DFB-Pokalendspielen sowie bei möglichen 
Spielen um die sportliche Qualifikation für die 
Bundesliga und für die 2. Bundesliga durchge-
führt werden.

	 Dopingkontrollen können für das Training von 
Lizenzliga-, 3. Liga-, A- und B-Junioren-Bundes
liga- und Frauen-Bundesliga-Mannschaften an
geordnet werden [Trainingskontrollen].

2.	 Zuständig für die Anordnung und Durchfüh-
rung von Dopingkontrollen ist die NADA.

3.	 Die Durchführung der Dopingkontrollen richtet 
sich nach dem International Standard for Tes-
ting and Investigations und dem Standard für 
Dopingkontrollen und Ermittlungen sowie den 
einschlägigen Regelungen der FIFA und UEFA 
und erfolgt durch Dopingkontrollpersonal.

4.	 Jeder Spieler ist verpflichtet, sich einer ange-
ordneten Dopingkontrolle zu unterziehen.

5.	 Die Wettkampfkontrollen sowie die Entnahme 
von Blutproben bei Trainingskontrollen werden 
ausschließlich von approbierten Ärzten nach 
den anerkannten Regeln der ärztlichen Kunst 
ausgeführt [Dopingkontrollarzt]. Der gastge
bende Verein bzw. der Veranstalter hat für jede 
Wettkampfkontrolle dem Dopingkontrollarzt 
während der Halbzeitpause einen Mitarbeiter 
zu benennen, der ihm Hilfe leistet [Assistent 
des Dopingkontrolleurs]. Bei Trainingskontrollen 
ist entsprechend zu verfahren.

§ 2

Anti-Doping-Kommission

1.	 Die vom DFB-Präsidium berufene Anti-Doping-
Kommission ist für die Erledigung der Auf
gaben im Zusammenhang mit der Beachtung 
und Durchsetzung des Dopingverbots im Fuß-
ballsport verantwortlich. Ihr gehören min
destens ein Vertreter des DFB-Präsidiums, 
mindestens ein sportärztlicher Berater, min-
destens ein von der DFL benannter Vertreter 
sowie ein Beauftragter der DFB-Zentral
verwaltung an.

2.	 Über sämtliche, in diesen Anti-Doping-Richt
linien nicht vorgesehenen Angelegenheiten 
entscheidet die Anti-Doping-Kommission.

§ 3

Zusammenarbeit mit der NADA

1.	 Die NADA ist befugt, Dopingkontrollen in eigener 
Zuständigkeit oder durch von ihr beauftragte 
Dritte durchzuführen. Diese Befugnis beinhal-
tet insbesondere die Organisation, Verteilung 
und Durchführung von Trainings- und Wett-
kampfkontrollen, die Probenahme, den Trans-
port und Versand der Proben und die Beauf-
tragung der Laboranalysen der Proben.

2.	 Die Durchführung der Dopingkontrollen rich-
tet sich im Einzelnen nach den Bestimmungen 
der Anti-Doping-Richtlinien des DFB, der ent-
sprechenden Reglements der FIFA und UEFA 
bzw. des NADA-Codes.

3.	 Von der Norm abweichende Analyseergebnisse 
oder sonstige mögliche Verstöße gegen Anti-
Doping-Bestimmungen, die der NADA bekannt 
werden, werden der Anti-Doping-Kommission 
spätestens 24 Stunden nach Eingang bei der 
NADA unter gleichzeitiger Übermittlung des 
Analyseberichts und der zu diesem Zeitpunkt 
vorliegenden, für das Ergebnismanagement 
relevanten Unterlagen und Informationen mit-
geteilt.

4.	 Die NADA stellt den Dopingkontrolleuren sowie 
den Vereinen an den jeweiligen Spieltagen 
(insbesondere innerhalb der Saison von August 
bis Mai in der Zeit von Freitag- bis Sonntag-
abend) eine Liste telefonischer Ansprechpartner 
der NADA zur Verfügung.

§ 4

Meldepflichten

1.	 Die Spieler, die dem Nationalen Testpool der 
NADA unterliegen, müssen der NADA Anga-
ben zu ihrem Aufenthaltsort machen. Die Ver-
antwortung dafür, Angaben zum Aufenthalts-
ort zu liefern, liegt bei jedem einzelnen Spieler 
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rens verantwortlich ist. Dieser muss zwingend 
für die Auslosung (Halbzeit) und die Öffnung 
der Umschläge (75. Spielminute) nach § 8 Nr. 5. 
zur Verfügung stehen.

	 Der Anti-Doping-Beauftragte ist auf dem 
Spielberichtsbogen aufzuführen. Eine Kopie 
des Spielberichtsbogens ist vom gastgeben-
den Verein im Dopingkontrollraum bereitzu
legen, unabhängig davon, ob eine Kontrolle 
stattfindet oder nicht.

5.	 Der gastgebende Verein bzw. der Veranstalter 
ist verpflichtet, dem Dopingkontrollpersonal 
zur Probenahme Zutritt zu den Wettkampf
stätten zu verschaffen und einen geeigneten 
Raum [Dopingkontrollraum], mindestens 20  m2 
groß, unweit der Mannschaftskabinen mit fol-
gender Mindestausstattung bereitzustellen,

—	 Tisch

—	 6 Stühle

—	 Waschbecken mit fließendem Wasser

—	 Toilettenartikel (Seife, Handtücher etc.)

—	 abschließbarer Schrank

—	 Toilette (angrenzend zum Raum oder im 
Raum selbst).

	 In unmittelbarer Nähe des Raums für Doping-
kontrollen soll sich ein Warteraum befinden, 
der Platz für eine Garderobe sowie für rund 
acht Sitzplätze bietet.

§ 7

Auswahl der Spieler

1.	 Die NADA wählt die zu kontrollierenden Spieler 
gemäß den nachfolgenden Bestimmungen so-
wie den einschlägigen Bestimmungen der FIFA 
und UEFA und den Vorgaben des NADA-Codes 
aus. Soweit nachfolgend nicht abweichend gere
gelt, richtet sich das Auswahlverfahren nach den 
jeweils einschlägigen Bestimmungen der Stan-
dards für Dopingkontrollen und Ermittlungen.

2.	 Die NADA wählt die Spieler zufällig [Losver-
fahren] oder gezielt [Zielkontrollen] aus.

3.	 Bei einzelnen Spielern können Zielkontrollen 
wegen eines dopingverdächtigen Verhal- 
tens, ungewöhnlicher biologischer Parameter, 
Verletzungen, wiederholter Meldepflicht- und 
Kontrollversäumnisse, der Dopingkontroll-
Biografie des Spielers und der Wiedererlan-
gung der Spielberechtigung nach einer Sperre 
vorgenommen werden.

4.	 Für alle Kontrollen, die keine Zielkontrollen 
sind, werden die Spieler ausgelost.

5.	 Bei Wettkampfkontrollen nimmt der Doping-
kontrollarzt die Auslosung in der Halbzeit

§ 6

Organisation

1.	 Bei Wettkampfkontrollen im Bereich der Bundes
liga, 2. Bundesliga und 3. Liga sowie bei den 
Endspielen um den DFB-Vereinspokal und 
möglichen Spielen um die sportliche Qualifika-
tion für die Bundesliga und für die 2. Bundes
liga werden jeweils zwei Chaperons zur Unter-
stützung des Dopingkontrollarztes eingesetzt. 
Chaperons sind die für die Begleitung und Be-
obachtung der Spieler ab Spielende bis zum 
Ende der Probenahme im Dopingkontrollraum 
zuständigen Personen. Der Dopingkontroll
arzt kann die Chaperons vorzeitig von ihren 
Verpflichtungen entbinden, sofern er selbst oder 
sein Assistent deren Aufgaben übernehmen.

	 Der Pool dieser Chaperons wird gebildet aus 
Schiedsrichtern, die von den Landesverbänden 
des DFB zu benennen sind. Jeder Landesver-
band hat je Verein der Bundesliga, 2. Bundes
liga und 3. Liga je sechs Schiedsrichter zu 
benennen, die bereit sind, diese Aufgabe zu 
übernehmen. Diese Schiedsrichter müssen 
volljährig sein. Die Landesverbände benennen 
jeweils eine Woche vor dem nächsten Spieltag 
die Schiedsrichter, die als Chaperons bei Spielen 
in ihrem Verbandsgebiet fungieren werden.

	 Unabhängig von einer stattfindenden Doping-
kontrolle werden bei sämtlichen Spielen der 
Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und ab der 
2. Hauptrunde des DFB-Vereinspokals jeweils 
zwei Schiedsrichter aus diesem Pool einge-
setzt, für die speziell gekennzeichnete Sitz-
plätze und die notwendigen Zugangsberech
tigungen vom Platzverein vorzusehen sind.

2.	 Jeder Verein hat zu gewährleisten, dass die 
Spieler seiner Mannschaft nicht gedopt werden 
und sich angeordneten Dopingkontrollen un-
terziehen. Dem Verein ist das Handeln der 
Angestellten und beauftragten Personen so-
wie seiner Mitglieder zuzurechnen.

3.	 Die Vereine sind verpflichtet, der NADA eine 
Bestätigungsliste über den Erhalt, die Kenntnis
nahme und Anerkennung der geltenden Anti- 
Doping-Richtlinien des DFB, unterzeichnet von 
Spielern, Betreuern und Vereinsverantwort
lichen, zu übermitteln. Die Nichtvorlage dieser 
Liste stellt ein unsportliches Verhalten dar.  
Die Vereine sind dafür verantwortlich, dass 
auch neu verpflichtete Spieler, Betreuer und 
Vereinsverantwortliche sämtliche relevanten 
Anti-Doping-Unterlagen ausgehändigt bekom-
men und den Erhalt bestätigen.

4.	 Jeder Verein hat für jedes Spiel einen offiziel-
len Vertreter, den Anti-Doping-Beauftragten, 
zu benennen, der seitens des Vereins für die 
ordnungsgemäße Durchführung des Verfah-
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§ 8

Dopingkontrollverfahren

1.	 Dopingkontrollen können Blut- und/oder Urin-
proben umfassen. Jeder zur Dopingkontrolle 
ausgewählte Spieler ist zur Abgabe von Blut- 
und/oder Urinproben verpflichtet.

2.	 Die Spieler sind vom Zeitpunkt ihrer Benach-
richtigung bis zum Verlassen des Doping
kontrollraums nach der Probenahme ständig 
zu beaufsichtigen.

3.	 Bei Wettkampfkontrollen dürfen die auf dem 
Spielbericht aufgeführten Spieler das Stadion 
erst verlassen, wenn feststeht, dass sie zur 
Dopingkontrolle nicht ausgelost bzw. bestimmt 
worden sind.

	 Jeder betroffene Verein ist dafür verantwort-
lich, dass seine zur Kontrolle bestimmten Spie-
ler den Chaperons, dem Dopingkontrollarzt 
und/ oder seinem Assistenten nach Spielende 
direkt vom Spielfeld zum Dopingkontrollraum 
folgen.

	 Der Dopingkontrollarzt ist verpflichtet, selbst 
zu überwachen, dass die ausgelosten Spieler 
direkt nach Spielende in den Dopingkontroll-
raum gebracht werden. Deshalb muss er bei 
Spielende persönlich Sichtkontakt zu den 
Spielern und den Chaperons haben.

	 Der Dopingkontrollarzt kann dem Spieler aus 
stichhaltigen Gründen oder auf dessen Antrag 
hin nach eigenem Ermessen gestatten, ver-
spätet im Dopingkontrollraum zu erscheinen, 
sofern der Spieler während der Verzögerung 
ständig beaufsichtigt werden kann und der 
Antrag aus folgenden Gründen erfolgt:

a)	 Teilnahme an einer Siegesfeier;

b)	 Verpflichtungen gegenüber den Medien 
(z. B. Blitzinterviews, aber keine Medien-
konferenzen);

c)	 Zwingende medizinische Betreuung;

d)	 Andere außerordentliche Umstände, die 
gerechtfertigt und zu vermerken sind.

	 Der Dopingkontrollarzt vermerkt die Gründe 
für ein verspätetes Erscheinen im Dopingkon
trollraum. Sollte sich der Spieler der ständigen 
Aufsicht entziehen, ist dies in einem Sonder-
bericht zu melden.

	 Kann der Spieler nicht ständig beaufsichtigt 
werden, weist der Dopingkontrollarzt sämtliche 
diesbezügliche Anträge ab.

	 Wird ein Spieler des Feldes verwiesen, entschei
det der Dopingkontrollarzt, ob der Spieler von 
den Chaperons entweder in den Dopingkon
trollraum, in die Umkleidekabine seiner Mann-
schaft oder in den seiner Mannschaft zugewie-

pause im Dopingkontrollraum vor. Neben dem 
Dopingkontrollarzt und seinem Assistenten 
müssen dabei die Anti-Doping-Beauftragten 
der beiden Mannschaften anwesend sein. Die 
Auslosung ist in folgender Weise durchzuführen:

a)	 Der Dopingkontrollarzt kontrolliert die 
Namen und Rückennummern der Spieler 
anhand des offiziellen Spielberichts.

b)	 Anschließend breitet der Dopingkontroll
arzt Zahlenschilder mit den Nummern aller 
auf dem Spielberichtsbogen genannten 
Spieler auf einem Tisch aus.

c)	 Der Dopingkontrollarzt überprüft die Num-
mern jedes Teams auf ihre Vollständigkeit 
und legt sie danach, sortiert nach Teams, in 
zwei verschiedenfarbige Stoffbeutel.

d)	 Aus jedem Stoffbeutel zieht der Doping-
kontrollarzt vier Nummern und steckt sie, 
ohne sie anzuschauen, einzeln in Brief
umschläge, die für jedes Team von 1 bis 4 
nummeriert sind.

e)	 Danach versiegelt der Dopingkontrollarzt 
alle acht Umschläge, unterschreibt sie auf 
der Rückseite über der Verschlussklebung, 
lässt sie von den Anti-Doping-Beauftragten 
der beiden Mannschaften gegenzeichnen 
und bewahrt sie an einem sicheren Ort auf.

f)	 Die Stoffbeutel legt der Dopingkontrollarzt 
in zwei Umschläge, die er versiegelt und 
von den Anti-Doping-Beauftragten der bei-
den Mannschaften unterzeichnen lässt.

	 Die beiden Spieler jeder Mannschaft, deren 
Nummern sich in den Umschlägen 1 und 2 
befinden, werden einer Dopingkontrolle unter-
zogen. Verletzt sich einer dieser beiden Spie-
ler vor Spielende, entscheidet der Dopingkon-
trollarzt, ob die Verletzung so schwer ist, dass 
der Spieler bei der Kontrolle ersetzt werden 
muss. Ist die Verletzung nach der Einschät-
zung des Dopingkontrollarztes zu schwer,  
wird der Spieler in Briefumschlag Nummer 1 
bei der Dopingkontrolle durch den Spieler in  
Briefumschlag Nummer 3 und der Spieler in 
Briefumschlag Nummer 2 durch den Spieler in 
Briefumschlag Nummer 4 ersetzt.

	 15 Minuten vor Spielende öffnet der Doping-
kontrollarzt im Dopingkontrollraum in Gegen-
wart der Anti-Doping-Beauftragten der beiden 
Mannschaften und der Chaperons die Briefum-
schläge Nummer 1 und 2 der beiden Mann-
schaften. Der Dopingkontrollarzt vermerkt auf 
dem Formular die Namen und Nummern der 
ausgelosten Spieler, unterzeichnet das Formu-
lar, lässt es von den Anti-Doping-Beauftragten 
der beiden Mannschaften gegenzeichnen und 
händigt ihnen entsprechende Kopien aus.
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—	 eine Assistenz des Dopingkontrollarztes,

—	 die Chaperons,

—	 die vom gastgebenden Verein zu stellende 
Hilfskraft,

—	 die Anti-Doping-Beauftragten der beiden 
Mannschaften,

—	 die Mitglieder der Anti-Doping-Kommission,

—	 die hauptamtlichen Mitarbeiter der Anti-
Doping-Kommission des DFB,

—	 die Vertreter der NADA.

	 Alle anderen Personen, denen der Dopingkon-
trollarzt ausnahmsweise und auf Grund im 
Protokoll aufzuführender Gründe Zutritt zum 
Dopingkontrollraum gewährt, müssen ihr Be-
treten und Verlassen des Raums auf der vom 
Dopingkontrollarzt vorgelegten Anwesenheits-
liste für den Dopingkontrollraum quittieren.

	 Der Dopingkontrollarzt ist berechtigt, unbe-
fugten Personen den Zutritt zum Dopingkon
trollraum zu verwehren.

	 Der gastgebende Verein trifft die erforder
lichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
lediglich die aufgeführten Personen den Do-
pingkontrollraum betreten.

6.	 Getränke, die frei von Doping-Substanzen sind, 
stehen den Spielern in originalverschlossenen 
Flaschen oder Dosen zur Verfügung. Wenn ein 
Spieler seine eigenen Nahrungsmittel oder 
Getränke zur Dopingkontrolle mitnehmen 
möchte, erfolgt dies ausschließlich auf seine 
eigene Verantwortung.

§ 9

Meldungen von Medikamenten

1.	 Bei Wettkampfkontrollen muss der Mannschafts-
arzt das Dopingkontrollformular für die aus
gewählten Spieler ausfüllen und dieses dem 
Dopingkontrollarzt aushändigen. Auf dem 
Formular sind alle Medikamente (Name des 
Wirkstoffs, Dosis, Zeitpunkt und Dauer der 
Verschreibung sowie Verabreichungsmetho-
de) anzugeben, die die Spieler in den letzten 
72 Stunden vor dem Spiel eingenommen oder 
verabreicht bekommen haben. Der Mann-
schaftsarzt gibt ferner sämtliche Medika
mente und Nahrungsergänzungsmittel an, die 
die Spieler seines Wissens ohne ärztliche 
Verschreibung einnehmen. Die angegebenen 
Medikamente werden nur offengelegt, wenn 
das Ergebnis einer Dopingprobe positiv ist.

2.	 Im Falle der Verhinderung des Mannschafts-
arztes gilt die Verpflichtung für den Anti-
Doping-Beauftragten und den Spieler.

senen Tribünenbereich geführt und dort so 
lange beaufsichtigt wird, bis die Namen der zu 
kontrollierenden Spieler bekannt gegeben wer-
den, damit er nach Spielende bei Bedarf umge-
hend kontrolliert werden kann. Der Spieler 
kann vorschlagen, sich freiwillig einer Kontrolle 
zu unterziehen, um danach frei über sich ver
fügen zu können. Dem Dopingkontrollarzt steht 
es frei, den Vorschlag des Spielers ohne Be-
gründung anzunehmen oder abzulehnen.

	 Sollte ein ausgewechselter oder des Feldes 
verwiesener Spieler zur Kontrolle ausgelost 
oder als Ersatz bestimmt sein, ist er sofort 
nach Bekanntgabe der Auslosung vom Anti-
Doping-Beauftragten des Vereins unter die 
Aufsicht des zuständigen Chaperons bzw. des 
Dopingkontrollarztes oder seines Assistenten 
zu stellen. Die Vereine sind verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass sich ihre ausgewechselten 
oder des Feldes verwiesenen Spieler zur 75. 
Spielminute in unmittelbarer Nähe des Aus
losungsortes befinden.

	 Jeder Spieler ist persönlich dafür verantwort-
lich, sich unverzüglich im Dopingkontrollraum 
zu melden, wenn er benachrichtigt wird. Der 
Dopingkontrollarzt kontrolliert die Identität 
des Spielers anhand des Formulars und des 
Spielberichts und ist berechtigt, den Spieler 
aufzufordern, sich durch Vorlage eines geeig-
neten Lichtbilddokuments auszuweisen.

	 Der Dopingkontrollarzt kann — gegebenenfalls 
auf Hinweis des Schiedsrichters — bei Vor
liegen von Dopingverdacht bestimmen, dass 
außer den ausgelosten Spielern weitere Spieler 
zur Dopingkontrolle aufgeboten werden.

	 Jeder zur Dopingkontrolle aufgebotene Spieler 
muss sich den medizinischen Untersuchungen 
unterziehen, die der Dopingkontrollarzt für 
notwendig erachtet. Der Spieler ist auch ver-
pflichtet, genaue Auskünfte über die Verwen-
dung von Medikamenten vor oder während 
des Spiels zu geben bzw. mitzuteilen, ob er 
durch Dritte zur Anwendung von Medikamenten 
veranlasst worden ist.

	 Die aufgebotenen Spieler bleiben so lange im 
Wartebereich, bis sie für die Abgabe einer 
Probe zugelassen werden.

4.	 Bei Trainingskontrollen gelten die Standards 
für Dopingkontrollen und Ermittlungen der 
NADA.

5.	 Ausschließlich nachstehende Personen haben 
Zutritt zum Dopingkontrollraum:

—	 die aufgebotenen Spieler und gegebenen-
falls sie begleitende Dolmetscher,

—	 die Mannschaftsärzte,

—	 der Dopingkontrollarzt,
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reichende Menge Urin verbleiben, damit 
der Dopingkontrolleur das spezifische Ge-
wicht der Probe bestimmen kann, welches 
er auf dem Formular vermerkt.

d)	 Nach dem Umfüllen des Urins in die Fla-
schen A und B entscheidet der Spieler, ob 
er oder der Dopingkontrolleur diese versie-
gelt. Der Spieler und der Dopingkontrolleur 
kontrollieren, ob die Flaschen ordnungsge-
mäß versiegelt wurden, und vergleichen 
nochmal die Codenummern auf den Fla- 
schen, die Verschlüsse und die Angaben 
auf dem Formular.

e)	 Anschließend füllt der Dopingkontrolleur 
das Dopingkontrollformular aus. Der Spie-
ler, der den Spieler begleitende Mann-
schaftsvertreter und der Dopingkontrolleur 
unterzeichnen das Dopingkontrollformular.

f)	 Die A- und B-Proben aller kontrollierten 
Spieler und die Kopie des Dopingkontroll-
formulars werden an das mit der Analyse 
betraute Labor gesandt.

3.	 Wird die nach Nr. 2. b) erforderliche Urin
menge von 90 ml nicht erreicht, ist wie folgt 
vorzugehen:

a)	 Der Spieler oder der Dopingkontrolleur 
gießt den bereits gesammelten Urin in die 
Flasche A, verschließt sie mit einem Zwi-
schenversieglungszapfen und stülpt den 
Deckel auf die Flasche. Anschließend legt 
er die Flasche A wieder in den Behälter, der 
auch die Flasche B enthält, und versiegelt 
alle Komponenten. Die Codenummern und 
die Menge des gesammelten Urins werden 
im Dopingkontrollformular vermerkt.

b)	 Sobald der Spieler zu einer zusätzlichen 
Urinabgabe bereit ist, uriniert er in einen 
neuen, versiegelten und sterilisierten 
Sammelbecher.

c)	 Nach Überprüfung der Versiegelung füllt 
der Spieler oder Dopingkontrolleur den 
Urin von der Flasche A in den Sammelbe-
cher mit dem frischen Urin, sodass beide 
Proben ausreichend vermischt werden.

d)	 Ist das Urinvolumen von 90 ml immer noch 
nicht erreicht, wird das Verfahren wieder-
holt. Ist das Urinvolumen von 90 ml 
erreicht, wird das Verfahren nach Nr. 2. c) 
bis f) fortgesetzt.

§ 12

Entnahme von Blutproben

1.	 Der Dopingkontrollarzt ist für das Verfahren 
zur Entnahme von Blutproben verantwortlich. 
Er prüft die Identität des Spielers, klärt ihn 

§ 10

Verweigerung der Dopingkontrolle

1.	 Falls ein Spieler die Abgabe einer Dopingprobe 
(Urin und/oder Blut) verweigert oder nur eine 
geringere als die in § 12 Nr. 3., Satz 2 vorge-
schriebene Urinmenge abgibt, muss er die 
Gründe dafür schriftlich darlegen. In jedem 
Fall ist der Dopingkontrollarzt verpflichtet, 
dies zu vermerken und die Anti-Doping-Kom-
mission umgehend wissen zu lassen. Gleiches 
gilt bei einer zu geringen Blutmenge.

2.	 Die Verweigerung oder eine — auch nur ver-
suchte — Manipulation einer Dopingkontrolle 
wird dem Ergebnis eines positiven Dopingtests 
gleichgesetzt.

3.	 Gegen den Spieler und/oder andere in die An-
gelegenheit verwickelte natürliche oder juris-
tische Personen können seitens der DFB- 
Rechtsinstanzen Sanktionen verhängt werden.

§ 11

Entnahme von Urinproben

1.	 Der Dopingkontrolleur ist für das Verfahren 
zur Entnahme von Urinproben verantwortlich. 
Er prüft die Identität des Spielers, klärt ihn 
über seine Rechte und Pflichten auf und er-
klärt ihm das Verfahren.

2.	 Das Verfahren zur Entnahme von Urinproben 
ist in folgender Weise durchzuführen:

a)	 Der Spieler wählt einen versiegelten, steri-
lisierten Sammelbecher und zwei versie-
gelte, mit Codenummern versehene Glas-
flaschen, wovon eine mit A und die andere 
mit B gekennzeichnet ist, für die Urinpro-
ben aus. Der Dopingkontrolleur und der 
Spieler überprüfen, ob die Codenummern 
auf den Glasflaschen und Verschlüssen 
übereinstimmen. Der Dopingkontrolleur 
überträgt die Codenummer korrekt auf das 
Formular.

b)	 Der Spieler uriniert unter der direkten Auf-
sicht des Dopingkontrolleurs, der dem glei-
chen Geschlecht angehört wie der Spieler, 
in den Sammelbecher. Die Urinmenge muss 
mindestens 90 ml (A-Probe 60 ml, B-Probe 
30 ml) betragen. Für die Sichtkontrolle ist 
allein der Dopingkontrolleur verantwortlich.

c)	 Der Spieler entscheidet, ob er oder der 
Dopingkontrolleur den Urin in die Glas
flaschen füllt. Übernimmt der Spieler das 
Umfüllen, erklärt ihm der Dopingkontrol-
leur das Verfahren. Erst werden in Flasche 
B mindestens 30 ml eingefüllt, dann vom 
restlichen Urin mindestens 60 ml in Fla-
sche A. Im Sammelbecher sollte eine aus-
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entnommen (3 ml oder 5 ml für die A-Probe 
und 3 ml oder 5 ml für die B-Probe). Falls 
erforderlich wird das Verfahren wiederholt 
und von derselben Venenpunktion weite-
res Blut entnommen; es werden maximal 
drei Versuche unternommen.

e)	 Wenn der Blutfluss eines Spielers nach der 
Entnahme einer zu geringen Blutmenge 
versiegt, wird das Verfahren am anderen 
Arm wiederholt, um die vorgeschriebene 
Blutmenge zu entnehmen.

f)	 Der Spieler bestimmt, ob er oder der Do-
pingkontrollarzt nach der Blutentnahme, 
die durch den Dopingkontrollarzt oder sei-
nen Assistenten vorgenommen wird, die 
Blutproben in die speziellen Flaschen ver-
packt und diese versiegelt. Anschließend 
legt der Dopingkontrollarzt die versiegel-
ten, mit einer Codenummer gekennzeich-
neten Glasflaschen mit den Blutproben des 
Spielers in die Transportkühltasche.

g)	 Das Dopingkontrollformular ist entspre-
chend § 12 Nr. 2. auszufüllen und zu unter-
zeichnen.

h)	 Die A- und B-Proben aller kontrollierten 
Spieler und die Kopie des Dopingkontroll-
formulars werden an das mit der Analyse 
betraute Labor gesandt.

4.	 Nur dem Dopingkontrollarzt, seinen Assisten-
ten und den Spielern ist der Umgang mit den 
Proben während dieses Entnahmeverfahrens 
gestattet.

§ 13

Analyse der Proben

1.	 Die Proben werden zur Analyse ausschließlich 
an WADA-akkreditierte Labors gesandt. Bei 
diesen Labors wird davon ausgegangen, dass 
die Analysen sowie die Aufbewahrung der 
Proben nach geltenden und akzeptablen Inter-
nationalen Standards der wissenschaftlichen 
Praxis durchgeführt werden.

	 Die Proben werden analysiert, um in der Doping-
liste der WADA aufgeführte verbotene Sub
stanzen und Methoden oder andere Substan-
zen nachzuweisen, die die WADA im Rahmen 
ihres Überwachungsprogramms kontrolliert.

	 Eine Probe kann — ausschließlich auf Anweisung 
des DFB, der NADA oder der WADA — zu dem 
vorgenannten Zweck jederzeit erneut analy-
siert werden. Die Umstände und Vorausset-
zungen für die erneute Analyse von Proben 
haben den Anforderungen des Internationalen 
Standards für Labors und des Internationalen 
Standards für Dopingkontrollen und Unter
suchungen zu entsprechen.

über seine Rechte und Pflichten auf und er-
klärt ihm das Verfahren. Der Dopingkontroll
arzt ist insbesondere verantwortlich für die:

a)	 Hygiene und die Sterilität des Verfahrens;

b)	 Anwendung der Instrumente für die Blut
entnahme;

c)	 Präparation der Blutproben, z. B. den Zu-
satz von gerinnungshemmenden Substan-
zen (Antikoagulanzien) und

d)	 Versorgung der Spieler nach der Blutent-
nahme.

	 Der Dopingkontrollarzt und seine Assistenten 
müssen während der Blutentnahme sterile 
Handschuhe tragen.

2.	 Von einem Spieler kann zusätzlich zur Blutprobe 
auch eine Urinprobe verlangt werden. Falls 
auch eine Urinprobe verlangt wird, erfolgt die 
Blutentnahme in der Regel vor der Abgabe der 
Urinprobe, und ein Teil des Dopingkontroll-
raums wird für die Blutentnahme abgetrennt.

3.	 Das Verfahren zur Entnahme von Blutproben 
ist in folgender Weise durchzuführen:

a)	 Vor der Blutentnahme wird der Spieler ge-
fragt, ob er:

aa)	 das Verfahren und den Zweck der 
Kontrolle verstanden hat,

bb)	 Medikamente eingenommen hat, die 
die Blutentnahme beeinflussen (ins-
besondere solche, die die Blutgerin-
nung beeinflussen, z. B. Aspirin, War-
farin, nicht steroidale Antirheuma
tika); in diesem Fall werden spezielle 
hämostatische Maßnahmen getroffen,

cc)	 Blutstörungen hat, die sich auf die 
Blutgerinnungszeit auswirken könnten,

dd)	 in den letzten sechs Monaten Blut
transfusionen erhalten hat.

	 Diese Angaben sind in das Dopingkontroll-
formular einzutragen.

b)	 Der Spieler darf das für die Blutentnahme 
benötigte Material auswählen.

c)	 Die Blutentnahme erfolgt durch eine fach-
männische (lege artis) Venenpunktion, die 
keine gesundheitlichen Risiken birgt. Lokale 
Blutergüsse sind dennoch nicht immer zu 
vermeiden. Dem Spieler wird im Allgemei-
nen auf der Innenseite des Unterarms venös 
Blut entnommen. Der Spieler sitzt dabei auf 
einem Stuhl und stützt seinen Arm ab.

d)	 Die Blutentnahme wird gemäß dem her-
kömmlichen klinischen Verfahren vorge-
nommen. In zwei Blutentnahmeröhrchen 
werden mindestens 3 ml oder 5 ml Blut 
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	 vom Internationalen Standard für Dopingkon
trollen und Ermittlungen oder vom Interna
tionalen Standard für Labors zutage, die zum 
positiven Befund geführt hat, nimmt die Anti- 
Doping-Kommission das Verfahren auf.

5.	 Bei einem positiven Befund einer A-Probe teilt 
die Anti-Doping-Kommission dem Spieler und 
dem betroffenen Verein schriftlich umgehend 
Folgendes mit:

a)	 das von der Norm abweichende Analyse
ergebnis,

b)	 die Anti-Doping-Bestimmung, gegen die er 
verstoßen hat,

c)	 sein Recht, unverzüglich eine Analyse der 
B-Probe zu verlangen und, falls er dies 
innerhalb der in diesem Reglement gesetz-
ten Frist unterlässt, seinen Verzicht auf die 
Analyse der B-Probe. Dem Spieler wird 
gleichzeitig mitgeteilt, dass sämtliche 
Laborkosten für eine von ihm verlangte 
Analyse der B-Probe zu seinen Lasten ge-
hen, es sei denn, das Ergebnis der A-Probe 
wird durch die Analyse der B-Probe nicht 
bestätigt. In diesem Fall trägt der DFB die 
Kosten,

d)	 die Tatsache, dass die Analyse der B-Probe 
auch vom DFB und der NADA angeordnet 
werden kann, egal wie sich der Spieler 
entscheidet,

e)	 das Datum, die Zeit und der Ort der Ana
lyse der B-Probe, falls der Spieler, der DFB 
oder die NADA eine Analyse der B-Probe 
verlangt,

f)	 die Möglichkeit für den Spieler und/oder 
den Vertreter des Spielers, der Öffnung 
und der Analyse der B-Probe beizuwohnen,

g)	 das Recht des Spielers, Kopien der Labor
unterlagen zu den A- und B-Proben anzu-
fordern, die die im Internationalen Stan-
dard für Labors geforderten Informationen 
erhalten.

6.	 Die Anti-Doping-Kommission informiert an
schließend den DFB Kontrollausschuss.

§ 15

Analyse der B-Probe

1.	 Bei positivem Befund der A-Probe können der 
Spieler und der betroffene Verein innerhalb 
von 48 Stunden nach Erhalt der schriftlichen 
Mitteilung eine Analyse der B-Probe schriftlich 
verlangen. Auch die Anti-Doping-Kommission 
und die NADA können schriftlich eine Analyse 
der B-Probe veranlassen.

2.	 Für die Untersuchung der Proben trägt der 
Leiter des mit der Analyse beauftragten Labo-
ratoriums die Verantwortung.

3.	 Bei Ankunft im Labor wird die Unversehrtheit 
der Verpackung und des Urin-/Blutbehälters 
vom für die Analyse verantwortlichen Chemiker 
überprüft.

4.	 Das Labor analysiert zunächst die A-Probe 
und lagert die B-Probe in Übereinstimmung 
mit dem Internationalen Standard für Labors. 
Mit der Analyse der A-Probe wird unmittelbar 
begonnen.

5.	 Fällt die Analyse der A-Probe negativ aus, 
vernichtet das Labor die B-Probe innerhalb  
der Frist, die im Internationalen Standard der 
WADA für Labors festgelegt ist.

6.	 Sobald der Leiter des Labors die negativen 
Testresultate unterschriftlich bestätigt hat, 
teilt er diese der NADA postalisch mit.

§ 14

Ergebnismanagement

1.	 Ergibt die Analyse einer A-Probe einen posi
tiven Befund, hat der Leiter des Labors dies 
der NADA unverzüglich telefonisch mitzutei-
len. Außerdem hat das Labor umgehend das 
Analyseergebnis schriftlich der NADA zu über-
mitteln. Nach Übermittlung des Resultats der 
Analyse entschlüsselt die NADA die Code
nummer.

2.	 Ein positiver Befund einer A-Probe, der der 
NADA bekannt wird, wird dem DFB abweichend 
von den Bestimmungen des NADA-Codes 
spätestens 24 Stunden nach Eingang bei der 
NADA unter gleichzeitiger Übermittlung des 
Analyseberichts und der zu diesem Zeitpunkt 
vorliegenden, für das Ergebnismanagement 
relevanten Unterlagen und Informationen in 
elektronischer Form mitgeteilt.

3.	 Nach Benachrichtigung über einen positiven 
Befund einer A-Probe nimmt die NADA eine 
Überprüfung vor, um festzustellen, ob

a)	 in Übereinstimmung mit dem Internationa-
len Standard für Medizinische Ausnahme-
genehmigungen eine relevante TUE aus
gestellt wurde oder ausgestellt wird, oder

b)	 eine offensichtliche Abweichung vom Inter-
nationalen Standard für Dopingkontrollen 
und Ermittlungen oder vom Internatio
nalen Standard für Labors vorliegt, die den 
positiven Befund verursacht haben.

4.	 Fördert die erste Überprüfung eines positiven 
Befunds einer A Probe weder eine gültige  
TUE noch eine offensichtliche Abweichung
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2.	 Die Anti-Doping-Kommission informiert in den 
Fällen der Nr. 1. anschließend ebenfalls den 
Spielgegner des Spielers und des betroffenen 
Vereins.

3.	 Der DFB bzw. die NADA haftet nicht für et
waige Folgen einer Analyse der B-Probe, die 
den positiven Befund der A-Probe nicht bestä-
tigt und somit als negativ gewertet wird.

§ 17

Disziplinarverfahren

1.	 Bei Verstößen gegen Anti-Doping-Vorschrif-
ten leitet der DFB auf der Grundlage der dazu 
erlassenen Bestimmungen, insbesondere der 
Rechts- und Verfahrensordnung des DFB, ge-
gen die betreffenden Parteien ein Disziplinar-
verfahren ein. Darunter kann auch der Erlass 
provisorischer Maßnahmen fallen.

2.	 Der DFB bzw. die NADA kann den wegen eines 
Dopingvergehens bestraften Spieler anweisen, 
sich weiteren Dopingkontrollen zu unterziehen.

3.	 Leitet der DFB ein Disziplinarverfahren nicht 
innerhalb von zwei Monaten ab Kenntnis von 
einem möglichen Verstoß gegen Anti-Do-
ping-Bestimmungen ein, obwohl ein Verstoß 
gegen Anti-Doping-Bestimmungen eines Spie-
lers oder einer anderen Person nicht auszu-
schließen ist, ist die NADA befugt, selbst ein 
Disziplinarverfahren beim DFB-Sportgericht 
einzuleiten. Leitet die NADA selbst Disziplinar-
verfahren ein, wird sie Partei des Verfahrens. 
Gegen Entscheidungen des DFB-Sportgerichts 
kann die NADA das Rechtsmittel der Berufung 
zum DFB-Bundesgericht einlegen.

4.	 Die NADA kann gegen Entscheidungen, die 
durch das zuständige Disziplinarorgan er
gehen, Rechtsbehelfe nach Art. 13.2.3 des 
NADA-Codes einlegen.

§ 18

Datenschutz

In Ausübung ihrer aus dem WADA-Code und inter-
nationalen Standards (insbesondere dem Interna-
tionalen Standard für den Schutz personenbezo-
gener Daten) hervorgehender Pflichten dürfen 
der DFB und die NADA, soweit erforderlich und 
angemessen, unter Einhaltung der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen personenbezogene 
Informationen über Spieler und andere Personen 
sammeln, speichern, bearbeiten und offenlegen.

Die Neufassung der Anti-Doping-Richtlinien  
tritt zum 1. Juli 2015 in Kraft.

2.	 Fordert der Spieler keine Analyse der B-Probe 
an, wird davon ausgegangen, dass er das Re-
sultat der A-Probe uneingeschränkt anerkennt 
und akzeptiert.

3.	 Wird eine Analyse der B-Probe angefordert, 
hat die Anti-Doping-Kommission und/oder die 
NADA diesen Antrag unverzüglich dem Leiter 
des Labors, in dem die B-Probe gelagert ist, 
mitzuteilen. Die Untersuchung der B-Probe 
hat so rasch wie möglich im gleichen Labor zu 
erfolgen.

4.	 Der Spieler sowie der betroffene Verein werden 
sofort darüber informiert, wann die B-Probe 
geöffnet wird.

5.	 Ein Mitglied der Anti-Doping-Kommission und/
oder Vertreter der NADA können ebenso wie 
der Spieler, ein Vertreter des Spielers und/
oder ein Vereinsvertreter bei der Öffnung und 
Analyse der B-Probe im Labor anwesend sein. 
Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der 
Anwesenheit des Spielers oder seines Vertreters 
bei der Öffnung und Analyse der B-Probe gehen 
zu Lasten des Spielers oder seines Vereins.

6.	 Die Resultate der B-Probe sind unverzüglich 
der Anti-Doping-Kommission über die DFB- 
Zentralverwaltung telefonisch mitzuteilen. 
Das Original des Analyseberichts über die 
B-Probe ist der Anti-Doping-Kommission über 
die DFB-Zentralverwaltung per eingeschriebe-
nem Brief und mit der Bezeichnung „Persön-
lich/vertraulich“ zukommen zu lassen.

7.	 Sofern keine anders lautende schriftliche An-
weisung des Vorsitzenden der Anti-Doping-
Kommission oder seines Vertreters vorliegt, 
muss das Labor die B-Probe am Tag nach 
Ablauf der im Internationalen Standard der 
WADA für Labors vorgeschriebenen Mindest
aufbewahrungsdauer vernichten.

§ 16

Verfahren bei positiver B-Probe/ 
Verzicht auf Analyse der B-Probe

1.	 Ergibt der Laborbericht das Vorhandensein 
derselben verbotenen Substanz oder die An-
wendung derselben verbotenen Methode in 
der B-Probe wie in der A-Probe des Spielers, 
so wird davon ausgegangen, dass ein Verstoß 
gegen Anti-Doping-Vorschriften vorliegt. Gegen 
den betreffenden Spieler wird ein Disziplinar-
verfahren eröffnet.

	 Dasselbe gilt für den Fall, dass der Spieler zu-
gibt, sich eines Dopingvergehens schuldig ge-
macht zu haben, oder dass er sein Recht auf 
die Analyse der B-Probe nicht in Anspruch 
nimmt.
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Methylnortestosteron (17beta-Hydroxy-17alpha-
methylestr-4-en-3-on); Methyltestosteron; Metri-
bolon (Methyltrienolon, 17beta-Hydroxy-17alpha- 
methylestra-4,9,11-trien-3-on); Miboleron; Nan
drolon; 19-Norandrostendion (Estr-4-en-3,17- 
dion); Norbolethon1; Norclostebol; Norethan
drolon; Oxabolon; Oxandrolon; Oxymesteron; 
Oxymetholon; Prostanozol (17beta-[(Tetrahydro-
pyran-2-yl)oxy]-1‘H-pyrazolo[3,4:2,3]-5alpha- 
androstan); Quinbolon; Stanozolol; Stenbolon; 
1-Testosteron (17beta-hydroxy-5alpha-androst-
1-en-3-on); Tetrahydrogestrinon (17-Hydroxy-
18a-homo-19-nor-17alpha-pregna-4,9,11-trien-3-
on); Trenbolon (17beta-Hydroxyestr-4,9,11-trien-
3-on); und andere Substanzen mit ähnlicher 
chemischer Struktur oder ähnlicher/n biologi-
scher/n Wirkung(en).

b.	Endogene** AAS bei exogener Verabreichung:

Androstendiol (Androst-5-en-3beta,17beta-diol); 
Androstendion (Androst-4-en-3,17-dion); Dihydro-
testosteron (17beta-Hydroxy-5alpha-androstan- 
3-on)2; Prasteron (Dehydroepi-androsteron, DHEA, 
3beta-Hydroxyandrost-5-en-17-on); Testosteron

und ihre Metaboliten und Isomere, darunter 
unter anderem:

5alpha-Androstan-3alpha,17alpha-diol; 5alpha- 
Androstan-3alpha,17beta-diol; 5alpha-Andros- 
tan-3beta,17alpha-diol; 5alpha-Androstan-3beta, 
17beta-diol; 5beta-Androstan-3alpha,17beta- 
diol; Androst-4-en-3alpha,17alpha-diol; Androst- 
4-en-3alpha,17beta-diol; Androst-4-en-3beta, 
17alpha-diol; Androst-5-en-3alpha,17alpha-diol; 
Androst-5-en-3alpha,17beta-diol; Androst-5-
en-3beta,17alpha-diol; 4-Androstendiol (Androst- 
4-en-3beta,17beta-diol); 5-Androstendion (Androst-
5-en-3,17-dion); Androsteron (3beta-Hydroxy- 
5alpha-androstan-17-on); Epidihydrotestosteron; 
Epitestosteron; Etiocholanolon; 7alpha-Hydroxy- 
DHEA; 7beta-Hydroxy-DHEA; 7-Keto-DHEA;  
19-Norandrosteron; 19-Noretiocholanolon.

2.	Zu den anderen anabolen Substanzen gehören 
unter anderem

Clenbuterol, Selektive Androgen-Rezeptor-
Modulatoren (SARMs, zum Beispiel Andarin und 
Ostarin), Tibolon, Zeranol und Zilpaterol.

Verbotsliste 2015 Welt Anti-Doping Code

Inkrafttreten: 1. Januar 2015

In Einklang mit Artikel 4.2.2 des Welt Anti-Doping 
Codes gelten alle verbotenen Substanzen als 
„spezifische Substanzen“ mit Ausnahme der 
Substanzen in den Klassen S1, S2, S4.4, S4.5  
und S6.a sowie der verbotenen Methoden M1, M2 
und M3.

SUBSTANZEN UND METHODEN, DIE ZU  
ALLEN ZEITEN (IN UND AUSSERHALB VON  
WETTKÄMPFEN) VERBOTEN SIND

VERBOTENE SUBSTANZEN

S0. NICHT ZUGELASSENE SUBSTANZEN

Pharmakologisch wirksame Substanzen, die in 
den folgenden Abschnitten der Verbotsliste nicht 
aufgeführt und derzeit nicht durch eine staatliche 
Gesundheitsbehörde für die therapeutische An-
wendung beim Menschen zugelassen sind (zum 
Beispiel Arzneimittel in der präklinischen oder kli-
nischen Entwicklung bzw. Arzneimittel, deren Ent-
wicklung eingestellt wurde, Designerdrogen, nur 
für die Anwendung bei Tieren zugelassene Sub
stanzen), sind zu jeder Zeit verboten.

S1. ANABOLE SUBSTANZEN

Anabole Substanzen sind verboten.

1.	 Anabol-androgene Steroide (AAS)

a.	Exogene* AAS, einschließlich

1-Androstendiol (5alpha-Androst-1-en-3beta, 
17beta-diol); 1-Androstendion (5alpha-Androst-
1-en-3,17-dion); Bolandiol (Estr-4-en-3beta, 
17beta-diol); Bolasteron; Boldenon; Boldion 
(Androsta-1,4-dien-3,17-dion); Calusteron; Clos-
tebol; Danazol ([1,2]Oxazolo[4‘,5‘:2,3]pregna-4-
en-20-yn-17alpha-ol); Dehydrochlormethyltes-
tosteron (4-Chlor-17beta-hydroxy-17alpha-methyl
androsta-1,4-dien-3-on); Desoxymethyltestoste- 
ron (17alpha-Methyl-5alpha-androst-2-en-17beta-
ol); Drostanolon; Ethylestrenol (19-Norpregna-
4-en-17alpha-ol); Fluoxymesteron; Formebolon; 
Furazabol (17alpha-Methyl[1,2,5]oxadiazolo 
[3‘,4‘:2,3]-5alpha-androstan-17beta-ol); Gestri
non; 4-Hydroxytestosteron (4,17beta-Dihydroxy
androst-4-en-3-on); Mestanolon; Mesterolon; 
Metandienon (17beta-Hydroxy-17alpha-methyl
androsta-1,4-dien-3-on); Metenolon; Methan
driol; Methasteron (17beta-Hydroxy-2alpha, 
17alpha-dimethyl-5alpha-androstan-3-on); Methyl-
dienolon (17beta-Hydroxy-17alpha-methylestra- 
4,9-dien-3-on); Methyl-1-testosteron (17beta-
Hydroxy-17alpha-methyl-5alpha-androst-1-en-3-on); 

* �Für die Zwecke dieses Abschnitts bezieht sich der Begriff 
„exogen“ auf eine Substanz, die vom Körper normaler-
weise nicht auf natürlichem Weg produziert wird.

** �Für die Zwecke dieses Abschnitts bezieht sich der 
Begriff „endogen“ auf eine Substanz, die vom Körper 
normalerweise auf natürlichem Weg produziert wird.

1 �Hinzufügung des Bundesinnenministeriums: Synonym 
(Freiname nach INN): Norboleton.

2 �Hinzufügung des Bundesinnenministeriums: Synonym 
(Freiname nach INN): Androstanolon.
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S3. Beta-2-AGONISTEN

Alle Beta-2-Agonisten, gegebenenfalls auch alle 
optischen Isomere, zum Beispiel D- und L- sind 
verboten.

Ausgenommen hiervon sind:

• �inhaliertes Salbutamol (höchstens 1.600 Mikro-
gramm über 24 Stunden)

• �inhaliertes Formoterol (abgegebene Dosis höchs-
tens 54 Mikrogramm über 24 Stunden) und

• �inhaliertes Salmeterol, entsprechend den thera
peutischen Empfehlungen der Hersteller.

Ein Salbutamolwert im Urin von mehr als 1.000 
Nanogramm/ml oder ein Formoterolwert im Urin 
von mehr als 40 Nanogramm/ml wird nicht als 
beabsichtigte therapeutische Anwendung der 
Substanz angesehen und gilt als ein von der Norm 
abweichendes Analyseergebnis (AAF), es sei 
denn, der Athlet weist anhand einer kontrollierten 
pharmakokinetischen Studie nach, dass dieses 
abnorme Ergebnis die Folge der Anwendung einer 
therapeutischen inhalatierten Dosis bis zu dem 
oben genannten Höchstwert war.

S4. HORMONE UND STOFFWECHSEL- 
MODULATOREN

Die folgenden Hormone und Stoffwechsel-Modu-
latoren sind verboten:

1.	 Aromatasehemmer; dazu gehören unter ande
rem Aminoglutethimid; Anastrozol; Androsta-
1,4,6-trien-3,17-dion (Androstatriendion); 
4-Androsten-3,6,17-trion (6-oxo); Exemestan; 
Formestan; Letrozol und Testolacton.

2.	Selektive Estrogen-Rezeptor-Modulatoren 
(SERMs); dazu gehören unter anderem Raloxifen, 
Tamoxifen und Toremifen.

3.	Andere antiestrogene Substanzen; dazu ge-
hören unter anderem Clomifen, Cyclofenil und 
Fulvestrant.

4.	Substanzen, welche die Myostatinfunktion(en) 
verändern; dazu gehören unter anderem Myosta
tinhemmer.

5.	Stoffwechsel-Modulatoren:

	� 5.1 Aktivatoren der AMP-aktivierten Pro-
teinkinase (AMPK), zum Beispiel AICAR; und 
Peroxisom-Proliferator-aktivierter-Rezeptor- 
Delta)-Agonisten (PPAR), zum Beispiel 
GW1516;

	 5.2 Insuline;

	 5.3 Trimetazidin.

S2. PEPTIDHORMONE, WACHSTUMS- 
FAKTOREN, VERWANDTE SUBSTANZEN  
UND MIMETIKA

Die folgenden Substanzen und andere Substan-
zen mit ähnlicher chemischer Struktur oder ähnli-
cher/n biologischer/n Wirkung(en) sind verboten:

1.	 Erythropoetin-Rezeptor-Agonisten:

	� 1.1 Erythropoese-stimulierende Stoffe (ESAs), 
darunter zum Beispiel Darbepoetin (dEPO); 
Erythropoetin (EPO); EPO-Fc; EPO-mime
tische Peptide (EMP), zum Beispiel CNTO 530 
und Peginesatid und Methoxy-Polyethylen
glycol-Epoetin beta (CERA — Continuous Ery-
thropoiesis Receptor Activator)

	� 1.2 Nicht-erythropoetische EPO-Rezeptor- 
Agonisten, zum Beispiel ARA-290, asialo- 
EPO und carbamyliertes EPO;

2.	Hypoxie-induzierbarer-Faktor (HIF)-Stabili-
satoren, zum Beispiel Cobalt und FG-4592 und 
HIF–Aktivatoren, zum Beispiel Argon, Xenon;

3.	Choriongonadotropin (CG) und Luteinisieren-
des Hormon (LH) sowie ihre Releasingfaktoren, 
zum Beispiel Buserelin, Gonadorelin und Trip
torelin (bei Männern);

4.	Corticotropine und ihre Releasingfaktoren, 
zum Beispiel Corticorelin;

5.	Wachstumshormon (GH) und seine Releasing-
faktoren, darunter Wachstumshormon-Relea-
sing-Hormon (GHRH) und seine Analoga, zum 
Beispiel CJC-1295, Sermorelin und Tesamo
relin; Wachstumshormon-Sekretagoga (GHS), 
zum Beispiel Ghrelin und Ghrelin-Mimetika, zum 
Beispiel Anamorelin und Ipamorelin; Wachs-
tumshormon-Releasing-Peptide (GHRPs), zum 
Beispiel Alexamorelin, GHRP-6, Hexarelin und 
Pralmorelin (GHRP-2).

Außerdem verbotene Wachstumsfaktoren:

Fibroblasten-Wachstumsfaktoren (FGFs); Hepa-
tozyten-Wachstumsfaktor (HGF); insulinähn
licher Wachstumsfaktor 1 (IGF-1) und seine 
Analoga; mechanisch induzierte Wachstumsfak
toren (MGFs); Blutplättchen-Wachstumsfaktor 
(PDGF); vaskulär-endothelialer Wachstumsfak-
tor (VEGF) und alle anderen Wachstumsfaktoren, 
die in Muskeln, Sehnen oder Bändern die Protein-
synthese/den Proteinabbau, die Gefäßbildung/ 
-versorgung, die Energieausnutzung, die Regene-
rationsfähigkeit oder die Umwandlung des Faser-
typs beeinflussen;
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M2. CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE  
MANIPULATION

Folgende Methoden sind verboten:

1.	 Die tatsächliche oder versuchte unzulässige 
Einflussnahme, um die Integrität und Validität der 
Proben, die während der Dopingkontrollen ge-
nommen werden, zu verändern. Hierunter fallen 
unter anderem:

Der Austausch und/oder die Verfälschung von 
Urin, zum Beispiel mit Proteasen.

2.	Intravenöse Infusionen und/oder Injektionen 
von mehr als 50 ml innerhalb eines Zeitraums von 
sechs Stunden, es sei denn, sie werden recht
mäßig im Zuge von Krankenhauseinweisungen, 
chirurgischen Eingriffen oder klinischen Unter
suchungen verabreicht.

M3. GENDOPING

Die folgenden Methoden zur möglichen Steige-
rung der sportlichen Leistung sind verboten:

1.	 Die Übertragung von Nukleinsäure-Polymeren 
oder Nukleinsäure-Analoga;

2.	die Anwendung normaler oder genetisch ver-
änderter Zellen.

IM WETTKAMPF VERBOTENE SUBSTANZEN 
UND METHODEN

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Katego-
rien S0 bis S5 und M1 bis M3 sind im Wettkampf 
folgende Kategorien verboten:

VERBOTENE SUBSTANZEN

S6. STIMULANZIEN

Alle Stimulanzien, gegebenenfalls auch alle 
optischen Isomere, zum Beispiel D- und L-, sind 
verboten.

Zu den Stimulanzien gehören

a:	 Nicht-spezifische Stimulanzien:

Adrafinil, Amfepramon, Amiphenazol, Amphe-
tamin, Amphetaminil, Benfluorex, Benzylpipe-
razin, Bromantan, Clobenzorex, Cocain, Cropro
pamid, Crotetamid, Fencamin, Fenetyllin, Fen-
fluramin, Fenproporex, Fonturacetam [4-Phenyl- 
pirazetam (Carphedon)], Furfenorex, Mefenorex, 
Mephentermin, Mesocarb, Methamphetamin 
(D-), p-Methylamphetamin, Modafinil, Norfen-
fluramin, Phendimetrazin, Phentermin, Prenyl
amin und Prolintan.

Ein Stimulans, das in diesem Abschnitt nicht aus-
drücklich genannt ist, gilt als spezifische Substanz.

S5. DIURETIKA UND MASKIERUNGSMITTEL

Die folgenden Diuretika und Maskierungsmittel 
und andere Substanzen mit ähnlicher chemischer 
Struktur oder ähnlicher/n biologischer/n Wirkung(en) 
sind verboten. Hierzu gehören unter anderem:

• �Desmopressin; Probenecid; Plasmaexpander, 
zum Beispiel Glycerol und intravenös verabreich-
tes Albumin, Dextran, Hydroxyethylstärke 
und Mannitol.

• �Acetazolamid, Amilorid, Bumetanid, Canrenon, 
Chlortalidon, Etacrynsäure, Furosemid, Inda-
pamid, Metolazon, Spironolacton, Thiazide, 
zum Beispiel Bendroflumethiazid, Chlorothia-
zid und Hydrochlorothiazid, Triamteren und 
Vaptane, zum Beispiel Tolvaptan.

Hiervon ausgenommen sind:

• �Drospirenon, Pamabrom und topisches Dorzola-
mid und Brinzolamid

• �Die lokale Verabreichung von Felypressin in der 
Dentalanästhesie.

Der Nachweis in einer Probe zu jeder Zeit bzw. 
während eines Wettkampfs jeglicher Menge einer 
der folgenden Substanzen, die Grenzwerten 
unterliegt: Formoterol, Salbutamol, Cathin, Ephe
drin, Methylephedrin und Pseudoephedrin, in 
Verbindung mit einem Diuretikum oder Maskie-
rungsmittel, gilt als von der Norm abweichendes 
Analyseergebnis, es sei denn, der Athlet besitzt 
eine bestätigte Medizinische Ausnahmegenehmi-
gung für diese Substanz neben der Medizinischen 
Ausnahmegenehmigung für das Diuretikum oder 
Maskierungsmittel.

VERBOTENE METHODEN

M1. MANIPULATION VON BLUT UND  
BLUTBESTANDTEILEN

Folgende Methoden sind verboten:

1.	 Die Verabreichung oder Wiederzufuhr jeder 
Menge von autologem, allogenem (homologem) 
oder heterologem Blut oder Produkten aus roten 
Blutkörperchen jeglicher Herkunft in das Kreis-
laufsystem.

2.	Die künstliche Erhöhung der Aufnahme, des 
Transports oder der Abgabe von Sauerstoff. Hier-
zu gehören unter anderem:

Perfluorchemikalien, Efaproxiral (RSR 13) und 
veränderte Hämoglobinprodukte, zum Beispiel 
Blutersatzstoffe auf Hämoglobinbasis und mikro-
verkapselte Hämoglobinprodukte, außer ergänzen
der Sauerstoff.

3.	Jegliche Form der intravaskulären Manipula
tion von Blut oder Blutbestandteilen mit physika-
lischen oder chemischen Mitteln.
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S8. CANNABINOIDE

Verboten sind:

• �Natürliches, zum Beispiel Cannabis, Haschisch 
und Marihuana oder synthetisches Delta-9- 
Tetrahydrocannabinol (THC)

• �Cannabinomimetika, zum Beispiel „Spice“, 
JWH-018, JWH-073, HU-210.

S9. GLUCOCORTICOIDE

Alle Glucocorticoide sind verboten, wenn sie oral, 
intravenös, intramuskulär oder rektal verabreicht 
werden.

b:	 Spezifische Stimulanzien:

Hierzu gehören unter anderem:

Benzphetamin, Cathin**, Cathinon und seine 
Analoga, zum Beispiel Mephedron, Methedron 
und alpha-Pyrrolidinovalerophenon; Dimethyl
amphetamin; Ephedrin***; Epinephrin****  
(Adrenalin); Etamivan; Etilamphetamin; Etile-
frin; Famprofazon; Fenbutrazat; Fencamfamin; 
Heptaminol; Hydroxyamphetamin (Parahydroxy
amphetamin); Isomethepten; Levmetampheta-
min; Meclofenoxat, Methylendioxymethamphe-
tamin, Methylephedrin***, Methylhexanamin 
(Dimethylpentylamin); Methylphenidat; Nicetha-
mid; Norfenefrin; Octopamin; Oxilofrin (Methyl-
synephrin); Pemolin; Pentetrazol; Phenethyl
amin und seine Derivate; Phenmetrazin; Phen-
promethamin; Propylhexedrin; Pseudoephe- 
drin*****; Selegilin; Sibutramin; Strychnin; 
Tenamphetamin (Methylendioxyamphetamin); 
Tuaminoheptan;

und andere Substanzen mit ähnlicher chemischer 
Struktur oder ähnlicher/n biologischer/n Wirkung(en).

Hiervon ausgenommen sind:

Imidazolderivate für die topische/ophthalmische 
Anwendung und die in das Überwachungspro-
gramm für 2015****** aufgenommenen Stimu-
lanzien.

S7. NARKOTIKA

Verboten sind:

Buprenorphin; Dextromoramid; Diamorphin 
(Heroin); Fentanyl und seine Derivate; Hydro-
morphon; Methadon; Morphin; Oxycodon; Oxy-
morphon; Pentazocin und Pethidin.

DFB-ZENTRALVERWALTUNG

DFB-Journal 1/2015

Mit der Verlängerung der Verträge von Bundes-
trainer Joachim Löw und der anderen Mitglieder 
der Sportlichen Leitung der Nationalmannschaft 
bis einschließlich der WM 2018 wurden bedeut
same personelle Weichen gestellt, um den sport
lichen Erfolg beim Aushängeschild des DFB wei-
terhin zu sichern und zu gewährleisten. Und auch 
bei den Frauen wurde für klare Verhältnisse ge-
sorgt. Silvia Neid wird bis zu den Olympischen 
Spielen 2016 in Rio de Janeiro, für die sich die 
Frauen-Nationalmannschaft hoffentlich qualifizie-
ren wird, ihr Amt als Bundestrainerin ausüben. 
Danach wird Steffi Jones als Nachfolgerin diese 
Aufgabe übernehmen. Natürlich beschäftigt sich 
die kürzlich erschienene Ausgabe des DFB-Jour-
nals mit diesen wichtigen Weichenstellungen.

Joachim Löw erklärt in einem ausführlichen Inter-
view, dass er trotz der Probleme zu Beginn der 
EM-Qualifikation von seiner Mannschaft überzeugt 
ist. Was ihn antreibt, wie er die WM verarbeitet hat 
und was für ihn nach dem Sieg gegen Georgien in 
diesem Jahr besonders wichtig ist. In einem 
weiteren Interview spricht Nadine Angerer, die 
vor ihrer fünften Weltmeisterschaft steht, über ihre 
Entwicklung und Erfahrungen. Für die 36-Jährige 
ist das Tor für sie zum Tor der Welt geworden.

Ein weiterer Schwerpunkt des DFB-Journals ist 
die „Ehrenrunde“ des WM-Pokals, der in den 
nächsten Wochen auf große Deutschland-Tour 

** �Cathin ist verboten, wenn seine Konzentration im 
Urin 5 Mikrogramm/ml übersteigt.

*** �Sowohl Ephedrin als auch Methylephedrin sind 
verboten, wenn ihre Konzentration im Urin jeweils 
10 Mikrogramm/ml übersteigt.

**** �Die lokale Anwendung (zum Beispiel nasal, ophthal-
mologisch) von Epinephrin (Adrenalin) oder die 
Verabreichung in Verbindung mit einem Lokalanäs-
thetikum ist nicht verboten.

***** �Pseudoephedrin ist verboten, wenn seine Konzen
tration im Urin 150 Mikrogramm/ml übersteigt.

****** �Bupropion, Koffein, Nikotin, Phenylephrin, Phenyl-
propanolamin, Pipradol und Synephrin: Diese Sub
stanzen sind in das Überwachungsprogramm für 
2015 aufgenommen und gelten nicht als verbotene 
Substanzen.
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sitzenden des Verbands-Jugendausschusses an 
Michael Supper (Hechingen). Schütter und Mäuß-
nest wurden vom Verbandstag zu Ehrenmitglie-
dern ernannt. Weiterhin schied Norbert Laske 
(Stuttgart) aus dem Vorstand aus. Neuer Schatz-
meister wurde Wolfgang Hach (Ulm), der seine 
Position als Kassenprüfer an Norbert Martin 
(Wangen) weitergab. Für den Bereich „Ehrenamt 
und Soziales“ konnte DFB-Schiedsrichter Knut 
Kircher (Hailfingen) gewonnen werden.

Weiterhin gehören dem Vorstand des Württem-
bergischen Fußballverbandes folgende Persönlich
keiten an: Thomas Gundelsweiler (Weilheim/Teck), 
Thomas Haider (Schwäbisch-Gmünd), Michael 
Hurler (Ulm), Jörg Kindermann (Ludwigsburg), 
Rosalinde Kottmann (Gschwendt), Margarete 
Lehmann (Seitingen-Oberflacht), Manfred Merkle 
(Senden), Klaus Moosmann (Weingarten), Giu
seppe Palilla (Spaichingen), Ulrich Ruf (Stuttgart) 
und Dr. Wolfgang Zieher (Ulm).

geht. Er macht Station bei 63 Amateurvereinen 
im gesamten Bundesgebiet. Mit diesem Danke-
schön an die Basis wird Joachim Löws Botschaft 
nach dem WM-Finale von Rio „Wir alle sind Welt-
meister“ mit Inhalt und Leben gefüllt. Die Präsen-
tation des WM-Pokals bei zahlreichen Vereinen  
in den 21 DFB-Landesverbänden soll ein Stück 
Anerkennung für die tolle Arbeit an der Basis sein.

Zu Gast ist das DFB-Journal beim SV Lindenau 
1848. Der Verein ist Sieger des DFB- und Mer
cedes-Benz Integrationspreises. Beschrieben wird, 
dass ein deutsch-syrischer Straßenbahnfahrer, 
ein innovativer Trainer und ein erfahrener Abtei-
lungsleiter in Leipzig etwas Neues gewagt haben. 
Sie haben Flüchtlingsfamilien angesprochen:  
Nun spielen Kinder aus Syrien, dem Libanon und 
Guinea beim SV Lindenau. Dabei ist der Klub aus 
dem Westen Leipzigs kein Einzelfall.

Darüber hinaus bietet das DFB-Journal einen 
bunten Strauß interessanter Themen. Beispiels-
weise aus dem Bereich des Fan Club National-
mannschaft, über die Verleihung des Trainer
preises und die Ausstellungskonzeption des 
Deutschen Fußballmuseums. Und vieles mehr.

Bestellt werden kann das offizielle DFB-Magazin 
über den DFB-Journal Leserservice, Ruschke und 
Partner, Postfach 2041, 61410 Oberursel/Taunus. 
Die Bezugsgebühr für ein Jahresabonnement, 
das vier Ausgaben beinhaltet, beträgt 12 Euro 
einschließlich Zustellgebühr.

Matthias Schöck neuer wfv-Präsident

Im Mittelpunkt des 31. ordentlichen Verbandstags 
des Württembergischen Fußballverbandes in Sindel
fingen stand der Wechsel an der Verbandsspitze. 
Nach zwölf Jahren hat Herbert Rösch sein Amt an 
Matthias Schöck übergeben. Der 41-Jährige aus 
Hildrizhausen (Bezirk Böblingen/Calw) ist damit 
neuer Präsident des Württembergischen Fußball-
verbandes und wird die Entwicklung des Fußballs 
in Württemberg für mindestens die kommenden 
drei Jahre anführen.

Mit viel Lob ist Herbert Rösch verabschiedet 
worden. DFB-Präsident Wolfgang Niersbach wür-
digte dessen Leistungen für den deutschen und 
vor allem für den württembergischen Fußball. 
„Sein unaufgeregtes Auftreten ist angenehm. Er 
steht für Glaubwürdigkeit und Seriosität.“

Weitere personelle Wechsel gibt es für die neue 
Legislaturperiode bis 2018 im Vorstand des wfv. 
Auf Dieter Mäußnest (Esslingen) folgt Rolf Niggel 
(Balingen) als Spielausschuss-Vorsitzender. Dagmar 
Schütter (Stuttgart) übergab das Amt der Vor

He­raus­ge­ber:

Deut­scher Fußball-Bund e. V.

Ot­to-Fleck-Schnei­se 6

60528 Frank­furt/Main

Te­le­fon	0 69/6 78 80

Te­le­fax	 0 69/6 78 82 66

E-Mail	 in­fo@dfb.de

www.dfb.de, www.fussball.de

Ver­ant­wort­lich:

Klaus Kolt­zen­burg

Ge­samt­her­stel­lung:­

Braun & Sohn Druckerei GmbH & Co. KG

Am Kreuzstein 85, 63477 Maintal
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FRÜHER DAS HERZ
DER MANNSCHAFT.
HEUTE DIE SEELE
DES VEREINS.
Jürgen, ehemaliger Jugend-, Herren- und Seniorenspieler beim SC Union 06 Berlin.
Einer von 18 Millionen Aktiven, die jeden Tag beweisen, dass die Leidenschaft „Fußball“ nicht beim Schlusspfiff endet.
Mehr über Jürgen und den Amateurfußball in Deutschland auf kampagne.dfb.de

UNSERE AMATEURE. ECHTE PROFIS.
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Ver zeich nis lie fer ba rer DFB-Schrif ten
und DFB-DVDs

(Zu be zie hen über die DFB-Zent ral ver wal tung,
Ot to-Fleck-Schnei se 6, 60528 Frank furt/Main, 
Te le fax 0 69/6 78 82 66, E-Mail info@dfb.de)

Preis pro Exemp lar
� DFB-Jour nal (Jah res-Abon ne ment) € 12,00

� Sat zung und Ord nun gen des DFB € 20,00

� Amt li che Fuß ball re geln € 1,00

� Praxis-Leitfaden für die Ausbildung von Talenten
(Ringbuchordner inklusive DVD) € 25,00

� Sportplatzbau und -erhaltung (4. überarbeitete Auflage) € 24,95

� Phi lipp ka-Sportver lag GmbH & Co. KG, Rektoratsweg 36, 
48159 Müns ter, http://trainermedien.dfb.de

� DFB-Fachbuch-Rei he „Verteidigen mit System“ € 38,00

� DFB-Fach buch-Rei he „Kinderfuß ball: Ausbilden mit Konzept 1“
(Bambini, F- und E-Junioren) € 32,00

� DFB-DVD-Rei he 
Spielen und Üben mit Bambini € 29,00
Spielen und Üben mit F-Junioren € 29,00
Trainieren mit E- und D-Junioren € 29,00
Modernes Verteidigen (Doppel-DVD) € 49,00
Täuschungen € 33,00
Ballorientiertes Verteidigen € 16,00
Ballzauber (Übungen zum Einzeltraining) € 21,00
Einzeltraining für Torwarte € 18,50

� Zeit schrift „fuß ball trai ning“ (Jah res-Abon ne ment 12 Ausgaben) € 55,20

� Zeit schrift „fuß ball trai ning junior” (Jah res-Abon ne ment 6 Ausgaben) € 33,60

� AWD Druck + Verlag GmbH, Otto-Brenner-Straße 7, 
52477 Alsdorf
DFB-Schieds rich ter-Zei tung (Jah res-Abon ne ment) € 15,00

� Meyer & Meyer Fachver lag & Buchhandel GmbH,
Von-Coels-Straße 390, 52080 Aachen
„Typische Fußballverletzungen vermeiden und effektiv behandeln“ € 18,95


